
 

 

Sehr geehrter Herr Siebert, 
 
nach meiner Anfrage an die Personalabteilung vom 09.01.2024 zum Stellenplan 2023 wurde im 
HFW-Ausschuss vom 18.01.2024 eine Übersicht Stellenplan diskutiert, die auch in der Tages-
ordnung der GV am 22.01.2024 eingestellt ist.  
Dafür danke ich Ihnen und bitte Sie, in der kommenden Sitzung der Gemeindevertretung 
ergänzend noch zu folgenden Fragen Auskunft zu geben: 
 

1. über einen Aushang im Hort Schatztruhe haben wir zur Kenntnis genommen, dass die 
Gemeinde in diesem Jahr einen FSJ-LER beschäftigt. Wir begrüßen das und haben 
nachfolgende ergänzende Fragen dazu: 

 
Welcher Träger begleitet den Jugendlichen? Haben wir beim Träger eine offene FSJ-Stelle 
angezeigt oder wie kam er zu uns? Wie ist das Bewerbungsverfahren für FSJ-Stellen der 
Gemeinde geregelt? Besteht zwischen der Gemeinde und dem Träger ein Kooperationsvertrag? 
Welche Leistungen der Gemeinde sind darin verbindlich geregelt? Kann die Gemeinde selbständig 
die Höhe des Taschengeldes für FSJ-LER festlegen oder ist sie an Trägervorgaben gebunden? 
Wie hoch ist die monatliche Zahlung der Gemeinde an den Träger für diese FSJ-Stelle? Welche 
Kosten sind in dieser Summe inkludiert? Ist die Gemeinde an einer dauerhaften Zusammenarbeit 
mit dem Träger interessiert? Wann und wie wurde die Stelle ausgeschrieben/veröffentlicht? Wo 
und wie ist die Stelle im Stellenplan aufgeführt und wenn nicht, warum muss sie nicht aufgeführt 
werden? Ist für 2024 ff. die Schaffung weiterer FSJ-Stellen geplant? Welche Förderung könnte die 
Gemeinde für die Schaffung von FSJ- Stellen möglicherweise bekommen?  
 

2. In der Übersicht Stellenplan werden 8 nicht besetzte Stellen im Erzieherbereich benannt 
 
Welche Maßnahmen wurden eingeleitet, um der Unterbesetzung in den Kinderbetreuungsein-
richtungen entgegenzuwirken? Werden Leasingkräfte eingestellt und zu welchen Konditionen? 
Gibt es mit ausgewählten Leasingfirmen eine ständige Zusammenarbeit und auf welcher 
vertraglichen Grundlage? Welches Anforderungsprofil gibt es an die Leasingkräfte, für wie lange 
werden geleaste Kräfte gebunden und aufgrund welcher Kriterien? Auf welcher Grundlage könnten 
geeignete Leasingkräfte dauerhaft übernommen werden? 
 

3. In der Übersicht Stellenplan wird zum 31.13.2023 eine Anzahl von 274 Stellen benannt 
 
Wieviel VBE entspricht das und wie sind diese Stellen nach Entgeltgruppen aufgeschlüsselt? 
Welche Abweichungen gibt es zum Stellenplan 2022 und wodurch sind diese zu erklären und mit 
welchen Beschlüssen der GV abgesichert und begründet? Wo sind mögliche Leasingstellen im 
Stellenplan verankert? 
 
 
 
 










